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■ Aon Jauch & Hübener AG Vorsorgefonds, in M e i -
l e n ,  Vorsorge für die Arbeitnehmer der Aon Jauch & Hübener AG,
in Meilen, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 12. 08. 2003, S. 17,
Publ. 1125222). Urkundenänderung: 5. 11. 2003. Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Vorsorge für die Arbeitnehmer der Fir-
ma sowie der ihr finanziell oder wirtschaftlich eng verbundenen
Unternehmen (nachstehend ’angeschlossene Firma’ genannt),
einschliesslich der Mitglieder der Geschäftsleitungen, im Falle
von Alter, Tod (Hinterbliebenenschutz) und Invalidität. Ferner
können den Arbeitnehmern bei unverschuldeter Notlage Unter-
stützungen gewährt werden. Die Stiftung kann auch Zuwendun-
gen an andere steuerbefreite Wohlfahrtseinrichtungen der Firma
machen und insbesondere anstelle der Firma die Arbeitgeberbei-
träge an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen er-
bringen. Handelt es sich bei der angeschlossenen Firma um eine
Einzelfirma, einfache Gesellschaft, Kollektiv- oder Kommandit-
gesellschaft, so umfasst der Zweck der Stiftung auch die Vorsorge
für den Arbeitgeber im Falle von Alter, Tod (Hinterbliebenen-
schutz) und Invalidität. Ermessensleistungen, die über die regle-
mentarischen Leistungen hinausgehen, oder freiwillige
Leistungen oder Leistungen in besonderen Notlagen an den Ar-
beitgeber sind in diesem Falle nicht zulässig. Im Übrigen haben
für den Arbeitgeber die gleichen Rechte und Pflichten wie für den
Arbeitnehmer zu gelten. Zur Erreichung des Stiftungszweckes
oder einzelner Teile davon kann die Stiftung Versicherungsver-
träge zugunsten der Destinatäre der eines Teils derselben ab-
schliessen, wobei sie Versicherungsnehmerin und Begünstigte
sein muss. Der Stiftungsrat bestimmt nach pflichtgemässem Er-
messen in Beurteilung der jeweiligen Verhältnisse und der vor-
handenen Mittel durch Beschluss oder Reglement den Umfang
der Vorsorgetätigkeit der Stiftung im Rahmen der in Abs. 1 ge-
nannten Zwecke. Die Stiftung darf ausser zu Vorsorgezwecken zu
keinen Leistungen herangezogen werden, zu denen die Firma
rechtlich verpflichtet ist. Ausgeschlossen sind ferner Leistungen,
die ein Entgelt für geleistete Arbeit darstellen oder lohnähnlichen
Charakter haben (z.B. Teuerungs-, Familien- und Kinderzula-
gen, Gratifikationen, Dienstaltersgeschenke). Organisation neu:
Stiftungsrat von 4 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.
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